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 Dezernat III / Amt 61 
06.05.2024 

Mitteilung an den SPUBA am 04.06.2024 
 
Betreff: Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 685 – Gebiet: 

Areal zwischen Mühlenstraße und Straße Am Stadion sowie Brehmstraße 
und Röntgenstraße in Remscheid-Lennep – Outlet-Center Remscheid 

 

Mit Schreiben vom 27.03.2024 wurde die Stadt Haan frühzeitig an der Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 685 der Stadt Remscheid als Nach-
bargemeinde gemäß § 2 (2) BauGB beteiligt. Ziel des Bebauungsplanes ist die Er-
richtung eines großflächigen Einkaufszentrums in der Vertriebsform eines Outlet-
Centers mit maximal 18.000 qm Verkaufsfläche zuzüglich Gastronomiebetriebe und 
ergänzender Nutzungen. Eine Stellungnahme zu der angedachten Planung konnte 
bis zum 07.05.2024 abgegeben werden. Die bisher erarbeiteten Planunterlagen wur-
den auf folgenden Internetseiten der Stadt Remscheid veröffentlicht: 

https://remscheid.de/BP-685 

Die seitens der Verwaltung erarbeitete Stellungnahme ist dieser Mitteilung als Anlage 
beigefügt. 

 

Anlage: Stellungnahme der Verwaltung mit Schreiben 06.05.2024 zum Bebauungs-
plan Nr. 685 der Stadt Remscheid im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB in Verbindung mit § 2 (2) 
BauGB 

https://remscheid.de/BP-685
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Sehr geehrter Herr Huth, 

die Stadt Haan wurde mit Schreiben vom 27.03.2024 an der Planung zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 685 gemäß § 2 (2) BauGB i.V.m. § 4 (1) BauGB frühzeitig be-
teiligt.  
 
Das Vorhaben „Outlet Remscheid“ beinhaltet die Errichtung eines Einkaufszentrums in 
Form eines Hersteller-Direktverkaufszentrums zur Unterbringung von Einzelhandelsbetrie-
ben für Markenartikel. Es wird über eine Gesamtverkaufsfläche von maximal 18.000 m² 
verfügen, auf der die Verkaufsstätten (unselbstständige Einzelhandelsbetriebe) unterge-
bracht werden. Im „Outlet Remscheid“ werden in den Outlet Stores ausschließlich Waren 
aus Teilen des Markenartikelsortiments einer Herstellerin unterhalb der üblichen Preise für 
diese Waren im Facheinzelhandel angeboten. Reine Off-Price-Stores – d. h. Vertrieb 
durch Dritte ohne exklusive Lizensierungen durch die Markeninhaberin – werden nicht an-
gesiedelt. Die maximale Größe je Einzelhandelsbetrieb beträgt 1.500 qm Verkaufsfläche.  
 
Gemäß den textlichen Festsetzungen liegt der Schwerpunkt des Einkaufszentrums auf der 
Vermarktung von Bekleidung sowie Schuh- und Lederwaren, die mit einer maximalen Ver-
kaufsfläche von 15.000 qm bzw. 3.000 qm den größten Anteil an der Gesamtverkaufsflä-
che einnehmen. Der Verkauf wird zudem auf bestimmte Waren aus Teilen des Markenarti-
kelsortiments beschränkt und die Art der Waren genau festgesetzt (wie Waren zweiter 
Wahl, Auslaufmodelle, Restposten). Hierdurch ergibt sich die Preisreduktion, die Merkmal 
eines Hersteller-Direktverkaufszentrums ist. Zudem wird hierdurch auch deutlich, dass 
sich die angebotenen Waren von denen im üblichen Fachhandel unterscheiden. 

 
Der Oberbürgermeister  
Fachdienst Stadtentwicklung, Verkehrs- und 
Bauleitplanung 
z. Hd. Herrn Huth 
 
42849 Remscheid 

Frau Scharf 
Amt für Stadtplanung und Vermessung 
Alleestraße 8 
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  322 
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 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 685 - Gebiet Areal zwischen Mühlen-
straße und Straße Am Stadion sowie zwischen Brehmstraße und Röntgen-
straße in Remscheid-Lennep 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB und Abstimmung mit den Nachbarkommunen  
gem. § 2 (2) BauGB 
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Gemäß den Ausführungen in der Vorentwurfsbegründung wird für den Betrieb „Outlet 
Remscheid“ ein überregionaler Einzugsbereich angenommen. Die Stadt Haan befindet 
sich im Naheinzugsgebiet (Zone 1) des geplanten Vorhabens. Mögliche Auswirkungen des 
Einkaufszentrums auf die Versorgungsstrukturen in der Stadt Remscheid und der umlie-
genden Städte und deren Versorgungsbereiche sollen im Rahmen einer städtebaulich und 
raumordnerisch orientierenden Auswirkungsanalyse / Verträglichkeitsuntersuchung erst im 
weiteren Verfahren betrachtet werden. Die konkreten Auswirkungen auf die Stadt Haan 
können somit erst im Rahmen des weiteren Verfahrens bewertet werden. 
 
Unabhängig von den konkreten Untersuchungsergebnissen bestehen seitens der Stadt 
Haan jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt erhebliche Bedenken gegen die vorgelegte 
Planung. So wurden bereits im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung der 5. Änderung 
des FNP und zum damaligen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 657 der Stadt Rem-
scheid Bedenken gegen die Ausweisung des zentralen Versorgungsbereichs für das DOC 
im Einzelhandelskonzept vorgetragen, da zum einen das angebotene Sortiment sowohl in 
Bezug auf die angedachte Verkaufsflächenausstattung als auch bzgl. der angedachten 
Sortimente eher dem Innenstadtzentrum der Stadt Remscheid zuzuordnen wären. Zum 
anderen geht der Umfang des zusätzlich angebotenen Sortimentes (max. 18.000 qm Ver-
kaufsfläche) weit über den Versorgungsauftrag der Stadt Remscheid und insbesondere 
über das Stadtbezirkszentrum Lennep hinaus, sodass die geplante Ansiedlung zu nachtei-
ligen Entwicklungschancen und Kaufkraftabflüssen in der Stadt Haan und weiteren Nach-
barkommunen führen wird. Dies ergibt sich insbesondere durch den geplanten Umfang 
des angebotenen Sortimentes konzentriert an einem Standort, durch das spezielle Waren-
angebot und die daraus resultierende Preisreduktion sowie durch die Nähe des Standortes 
zur Stadt Haan. Insbesondere die Sortimentsbereiche Bekleidung und Schuhe weisen be-
reits heute in der Stadt Haan relativ niedrige Zentralitäten auf, das einzige Sportbeklei-
dung- / Sportartikel-Geschäft wurde inzwischen aufgegeben. Die Bestrebungen der Stadt 
Haan zur Stärkung ihres zentralen Versorgungsbereichs werden durch die Ansiedlung ei-
nes Hersteller-Direktverkaufszentrums in Remscheid-Lennep weiter erschwert. Durch wei-
tere Kaufkraftabflüsse und hieraus resultierende Geschäftsaufgaben besteht die Gefahr, 
dass die Stadt Haan ihrem Versorgungsauftrag zukünftig nicht mehr gerecht werden kann. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 

 
 
Martin Stolz 
(Amtsleiter) 
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